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Johannes Agnoli 

Die bürgerliche Gesellschaft und ihr Staat * 

Erstmalig in Deutschland kündigte sich bei Kant „das größte Pro-
blem für die Menschengattung" an, „die Erreichung einer allgemein 
das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft"1. Das Erstaun-
liche an Kants Darstellung ist, daß sie bis zu einem gewissen Grade 
mehr durch Reflexion über Berichte und über künftige Entwicklun-
gen der deutschen Gesellschaft entstanden ist als durch unmittelbare 
Konfrontation mit einer gegenwärtigen Wirklichkeit — anders als 
bei Hegel einige Jahrzehnte später. Gewiß war das damalige Königs-
berg nicht weit von der Kurmark entfernt, in der in den letzten 
Jahrzehnten des 18. Jhd. rund 40 größere Seidenmanufakturen be-
standen — die übrigens später durch die Rückschläge der Lyoner 
und Krefelder Seidenproduktion infolge der revolutionären Wirren 
es zu einer gewissen Blüte bringen konnten2. 1784 aber war die 
französische Revolution und der Sieg der Großbourgeoisie sowohl 
zeitlich noch nicht eingetreten wie ,geopolitisch' von Ostpreußen sehr 
weit entfernt. Schon deshalb konnte sich Kant die bürgerliche Ge-
sellschaft, deren Tendenzen er doch analysierte, zugleich nur als Zu-
kunft vorstellen. Spezifisch deutsch-ostpreußisch und am personalen, 
landwirtschaftlich-handwerklichen Verhältnis von Herr und Knecht 
orientiert war sein noch rohes Gesellschaftsbewußtsein und ebenso 
personal daher sein Begriff des Antagonismus: Kant meinte damit 
die „Ungesellige(n) Geselligkeit der Menschen, d. i. den Hang dersel-
ben, in Gesellschaft zu treten, der doch mit einem durchgängigeh Wi-
derstand, welcher diese Gesellschaft beständig zu trennen droht, 
verbunden ist"8. Durch diesen konservativ vermittelten Individua-
lismus antizipierte Kant als Antagonismus der bürgerlichen Gesell-
schaft etwas, was gar kein Antagonismus war und daher staatlich, 
mit den Mitteln des absoluten, aber aufgeklärten Königtums gere-
gelt werden konnte: lediglich das relativ friedfertige Konkurrenz-
verhältnis der Warenproduzenten und der Bodenbesitzer unterein-
ander. Für Kant waren dies notwendigerweise die Kleinwarenpro-
duzenten und die Großgrundbesitzer. Seine Modernität zeigte sich 

* Zweite Stunde der Vorlesung „Bürgerliche Gesellschaft und faschi-
stischer Staat", gehalten im Sommersemester 1966 am Otto-Suhr-Institut 
der Freien Universität Berlin. 

1 Immanuel Kant: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürger-
licher Absicht, Fünfter Satz. 

2 Heinrich Bechtel: Wirtschaftsgeschichte Deutschlands vom Beginn des 
16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, München 1952, S. 267. 

3 Kant: Idee..., Vierter Satz. 
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darin, daß er den Konkurrenzkampf in bürgerliche Kategorien faßte, 
also auf der Seite der Kleinwarenproduzenten stand. So erklärt sich 
bei ihm die Hinwendung zu Rousseau („Rousseau hat mich zurecht 
gerückt") und der jakobinische Einschlag, der immerhin zu einer — 
noch moralisierenden — Einsicht in die Parteilichkeit der Wissen-
schaft führte: wahr sei nur das Wissen, das „dem kleinen Manne 
zu seiner Würde verhelfe". Daß ihm freilich der kleine Mann immer 
der Kleinwarenproduzent war, nie der Arbeiter: darin zeigt sich 
Kants Sprung von dem bornierten Konservatismus in die moder-
nere Borniertheit des bürgerlichen Denkens *. 

Richtig hatte Kant erkennen können, daß der Antagonismus die 
bürgerliche Gesellschaft charakterisiert und nach einer besonderen 
Form des Staates verlangt. Er konnte noch nicht sehen, daß gerade 
für die Notwendigkeit eines besonderen Staates gar nicht das Be-
dürfnis nach einer rechtlichen Regelung des Konkurrenzkampfes 
um Anteile am freien Warenverkehr entscheidend war, sondern — 
in letzter Instanz — der Kampf für oder gegen das ganze System des 
freien Warenverkehrs stehen sollte. So konnte er ohne sonderliche 
Schwierigkeiten vom Zustand des gesellschaftlich notwendigen Ant-
agonismus auf den Verfassungszustand eines bürgerlichen Rechts-
staates schließen, wöbei er — hier wiederum antizipierend — den 
Zustand des äußeren Friedens als Voraussetzung für die Schaf-
fung des inneren ansah. „Das Problem der Errichtung einer voll-
kommenen bürgerlichen Verfassung ist von dem Problem eines ge-
setzmäßigen äußeren Staatenverhältnisses abhängig und kann ohne 
das letztere nicht aufgelöst werden"5. 

Hegel stand der Wirklichkeit aber auch der Idee nach der fran-
zösischen Revolution bekanntlich näher. Er hatte sowohl Adam 
Smith gelesen, wie am Tübinger Neckarstrand zusammen mit Schel-
ling und Hölderlin den Ausbruch der Freiheit gefeiert. Am 14. Juli 
eines jeden Jahres ließ er seine Vorlesungen an der Berliner Uni-
versität ausfallen, um bei einer Flasche Rotwein des Sturmes auf die 
Bastille zu gedenken — für einen preußisch-königlichen Professor 
zwar erstaunlich, freilich zugleich in genialer Weise das Verhalten 
der deutschen nur intellektuellen Opposition vorwegnehmend. 

Die bürgerliche Gesellschaft bedeutete' für ihn — kurioserweise in 
der Ausbildung der Stände — schon klar und deutlich Kapitalismus. 
Und mit dem Kapitalismus war die Klassenstruktur gegeben, wo-
durch dem Staat von der bürgerlichen Gesellschaft aus eine ganz 
andere Aufgabe zukam, verdeckt durch eine ganz anders geartete 
Staatsideologie. Was Hegel über Kant in die Moderne führt, und was 
daher die Möglichkeit vielfältiger „Hegelvergegenwärtigungen" aus-
macht, ist, daß er in der Ökonomie (dem System der Bedürfnisse) 

4 Kant, Nachlaß. Für Kant machten nur bürgerliche Tugenden den 
Inhalt der menschlichen Würde aus. Aus dem Bereich der Würde schloß er 
Arbeitsleistung und Handarbeit aus. Vgl. dazu Galvano della Volpe, Rous-
seau e Marx, Roma 1962, S. 70 ff. 

5 Kant: Idee..., Siebter Satz. 
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den Kern der bürgerlichen Gesellschaft entdeckte und in der Klas-
senbildung ihre Konsequenz. Er gelangt von dem allgemeinen Ab-
hängigkeitsverhältnis (§§ 182/188/198 der Rechtsphilosophie) über 
das Kapital (§ 200), den Massen und der Klassenbildung (§ 201), den 
.Ständen' der herrschenden Klasse (§ 203 ff.) schließlich zum Ant-
agonismus der bürgerlichen Gesellschaft. Er entdeckt die Arbeiter-
klasse als Produkt der Marktwirtschaft (§ 243), die Polarisierung 
der Gesellschaft (§ 244) und die Erzeugung von Armut und Pöbel 
(§ 245). Der spekulative Begriff füllt sich materialistisch mit dem 
realen Prozeß des Konflikts zwischen Kapital und Arbeit, in dem die 
Herrschaftsprivilegien bestimmt werden durch die Eigentums- und 
Verfügungspositionen in der Produktion und Reproduktion der 
Güter. 

Es ist diese Entdeckung, die den Begriff der bürgerlichen Gesell-
schaft — vor allem nach der späteren marxistischen Rezeption — 
suspekt macht, politisch belastet und die zu einer terminologischen 
Revision in der Soziologie führt. Leopold von Wiese wird lieber nur 
vom sozialen Ganzen sprechen; der Franzose Tarde (1843—1904), 
schon etwas früher, wird den inzwischen gebräuchlich gewordenen 
Begriff der zwischenmenschlichen Beziehungen vorschlagen. Dieser 
ist in der Tat manipulativ-antiaufklärerisch brauchbar, denn: sind 
gesellschaftliche Prozesse und Zustände oder ,Katastrophen' auf zwi-
schenmenschliche Beziehungen reduzierbar, so lassen sich Verskla-
vung und Ausrottung nur pathologisch erklären und ihre Vorausset-
zungen politisch nicht abschaffen. 

Mit der Erzeugung des Pöbels und der Armut hatte Hegel das po-
litische Problem schon angegeben — obwohl bei ihm „Pöbel und 
Armut" in noch wunderlicher Mischung ein mehr intuitiv erspürtes 
Industrieproletariat und das Lumpenproletariat der sozialen Rand-
bezirke vereinten mit der strukturell nirgends in einer bürgerlichen 
Gesellschaft — selbst in der „Größten" nicht — abzuschaffenden 
Gruppe der armen Leute. Die Dialektik von Überproduktion und 
Unterkonsumtion, der ökonomische Ausdruck der Klassengesell-
schaft, läßt zum Vorschein kommen, daß „bei dem Übermaß des 
Reichtums die bürgerliche Gesellschaft nicht reich genug ist, d, h. an 
dem ihr eigentümlichen Vermögen nicht genug besitzt, dem Über-
maß der Armut und der Erzeugung des Pöbels zu steuern"4. Die 
bürgerliche Gesellschaft wird durch diese ihre Dialektik „über sich 
hinausgetrieben" (§ 246). Die Lösung konnte sich Hegel nur idea-
listisch-konservativ vorstellen in der Bildung eines Staates, in dem 
die Sittlichkeit — notfalls polizeilich verordnet — das besorgen 
sollte, was sonst spontan nicht vor sich ging: eben dem Übermaß 
der Armut und der Erzeugung des Pöbels zu steuern. Daher die 
Nähe Gentiles zu Hegel. Der stato fascista, der Armut und Pöbel 
erledigte, ist ein stato etico, der das Geschäft besser besorgen sollte 
als der stato di diritto. Die moralische Funktion des Staates sollte bei 
Hegel, Treitschke, Gentile, Röpke oder Spranger den gesellschaft-

6 G. W. F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Redites, § 245. 
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liehen Antagonismus überwinden, schlichten, Egoismen und Partiku-
larinteressen ordnen, formieren. Die Einsicht also, daß die bürger-
liche Gesellschaft sich selbst negieren müsse, um humane Zustände 
herzustellen, führte hier nicht materialistisch-dialektisch zur Praxis 
der Revolutionierung ihrer ökonomischen Grundlagen. Vielmehr 
sollte sich nach Hegel die Negation der bürgerlichen Gesellschaft 
auflösen in der Erkenntnis der Nichtigkeit der materiellen Bedürf-
nisse gegenüber der höheren Forderung geistig-staatlicher Ord-
nung. Schon hier wird das Prinzip des „Maßhaltens" vorgebildet, das 
sowohl im postliberalfaschistischen wie im postfaschistisch-neolibe-
ralen Staat gegen eine Gesellschaftsform mobilisiert wird, die jedem 
nach seinen Bedürfnissen geben will. 

Die ersten Anzeichen einer Krise des bürgerlich sein sollenden 
Staates glaubte Hegel schon in der englischen Wahlrechtsreform 
erkennen zu können. In der Tat bahnte sich da — friedlich — eine 
Entwicklung an, die man mit der Niederlage der Jakobiner (1795) 
für abgewendet hielt. Die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft 
— dies soll festgehalten werden — ist als eine Gesellschaft, die alte 
Privilegien zerstörte, um sich eigene zu verschaffen, an keiner poli-
tischen Form interessiert, die in irgendeiner Weise staatliche Werk-
zeuge zur Abschaffung der Herrschaftstruktur bietet. Der gemeinte 
Staat mag rechtsstaatlich sein oder nicht, liberal oder illiberal im 
Kulturellen und liberalistisch in der Wirtschaftspolitik — dies schon 
eher bis zu den Grenzen, da die sich selbst überlassene Marktwirtschaft 
sich selbst verschlingt. Der Staat der bürgerlichen Gesellschaft aber 
kann nie bestehen in der Beteiligung der Massen an der öffentlichen 
Ausübung von Herrschaft und ihrem zunehmenden Genuß der Frei-
heit, d. i. im allmählichen Abbau von Herrschaft. Politologisch ge-
sprochen: eine solche — unsere — Gesellschaft ist immer auf Ein-
schränkungen des Wahlrechts aus, weil erst diese Einschränkungen 
die Gefahr vermindern, daß sich der gesellschaftliche Antagonismus 
von Kapital und Arbeit politisch-staatlich reproduziert7. Diese Ge-
fahr beschwor jede liberale Verfassung seit der Mitte des letzten 
Jahrhunderts herauf. „Die Klassen, deren gesellschaftliche Sklaverei 
sie verewigen soll, Proletariat, Bauern, Kleinbürger, setzt sie durch 
das allgemeine Stimmrecht in den Besitz der politischen Macht. Und 
den Klassen, deren alte gesellschaftliche Macht sie sanktioniert, der 
Bourgeoisie, entzieht sie die politischen Garantien dieser Macht. Sie 
zwängt ihre politische Herrschaft in demokratische Bedingungen, die 
jeden Augenblick den feindlichen Klassen zum Sieg verhelfen und 
die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft selbst in Frage stellen 
können. Von den einen verlangt sie, daß sie von der politischen 
Emanzipation nicht zur sozialen fort-, von den anderen, daß sie von 
der sozialen Restauration nicht zur politischen zurückgehen"8. 

7 Über die „Verweigerung des Wahlrechtes als Wesensmerkmal des 
Bürgertums", vgl. Leo Kofier: Staat, Gesellschaft und Elite zwischen Hu-
manismus und Nihilismus, Ulm 1960, S. 126 ff. 

8 Karl Marx: Die Klassenkämpfe in Frankreich. 
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Geht man von der Absage an die politische Beteiligung der Mas-
sen aus, so stellte sich das Problem im geschichtlichen Einzelfall na-
turgemäß jeweils anders. Allgemein gilt für die europäische Ent-
wicklung: Je unvermeidlicher die Erweiterung des Wahlrechts wur-
de, desto notwendiger wurde zunächst die Erhärtung der von der 
Bourgeoisie durchgeführten Trennung von Volk und Vertretungs-
körperschaft. Die Verdinglichung der Vertretung zum Repräsenta-
tionsprinzip war jetzt umso wichtiger, da unter den Repräsentanten 
tatsächlich auch Turatis und Bebels saßen, also Vertreter des demos. 
Andererseits aber wurde, weil besagte Turatis und Bebels begannen, 
sich des Parlaments in einem antibürgerlichen Sinne zu bedienen, 
der sicherere Weg einer allmählichen Entmachtung und Entleerung 
der Vertretungskörperschaft beschritten. Diese Umfunktionierung, 
von Habermas etwa an der Institution der öffentlichen Meinung 
festgestellt, betraf in Wirklichkeit alle öffentlichen Institute der bür-
gerlichen Gesellschaft. 

Richtig ist es, wenn gesagt wird, das Verhältnis des liberalen 
Staates (und das ist ursprünglich und der Sache nach der Staat der 
bürgerlichen Gesellschaft) beginne brüchig zu werden mit der Aus-
weitung des Wahlrechts. Aber in diesem historisch für den Einzel-
fall fraglos richtigen Urteil steckt die gesellschaftliche Abstraktion. 
Nirgends hat die Ausdehnung des Wahlrechts zu sozialen Umwäl-
zungen geführt. Hier erwiesen sich v. Mohl, Burckhardt, Treitschke 
auf der einen und Engels auf der anderen Seite als schlechte Pro-
pheten; Disraeli, der die Integrationswirkung der 2. englischen 
Wahlrechtsreform (1867) sehr wohl erkannte, Bismarck, Lassalle und 
Louis Bonaparte als gute. Der bürgerlich konzipierte Staat ist nicht 
zusammengebrochen, sondern hat sich strukturell verändert, hat sich 
um seiner Funktion willen der veränderten Lage (allgemeines, freies 
Wahlrecht bei völlig freier politischer Organisation) angepaßt. Da-
durch hat er eine geschichtlich bedingte Qualität verloren, aufgehört 
liberal zu sein. Bürgerlich aber ist er geblieben. Die Ausdehnung des 
Wahlrechts — und daran sieht man den sekundären Charakter poli-
tischer Institute — ist an sich keine Gefahr für den bürgerlichen 
Staat, wohl aber dessen mögliche Instrumentalisierung in bestimm-
ten gesellschaftlichen Situationen. Hierin liegt einer der Unterschie-
de in der Entwicklung der europäischen Staaten. Das allgemeine 
Wahlrecht wurde zuerst im kaiserlichen Deutschland eingeführt (al-
lerdings nicht in Preußen) und war politisch ungefährlich, teils weil 
die gewählte Volksvertretung keinen Einfluß auf die Exekutivge-
walt besaß, teils — noch wichtiger — weil der Klassenkampf relativ 
rasch parlamentarisiert und also gesellschaftlich neutralisiert wer-
den konnte. Die Einführung des allgemeinen Wahlrechts in Eng-
land, 1928, zu einem Zeitpunkt schon weit fortgeschrittener Klassen-
integration mußte jedoch andere Folgen haben als in Italien, 1913, 
genau ein Jahr vor Ausbruch der „Roten Woche". 

Das heißt: setzt sich das allgemeine Wahlrecht als Eigenschaft des 
bürgerlichen Staates durch, so zeigt sich darin auch seine relative, 
auf besondere Bedingungen zurückführbare Belanglosigkeit. Es 
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kommt nicht so sehr auf das Wahlrecht an. Wesentlicher ist die 
spezifische Funktion der durch das nunmehr allgemein gewordene 
Wahlrecht geschaffenen Vertretungskörperschaft. Sie wird nicht 
nur quantitativ erweitert, weil sie aus breiteren Wählerschichten 
hervorgeht, sondern auch qualitativ verändert, weil andere Volks-
majoritäten sie bestimmen. 

Im deutschen Obrigkeitsstaat ist dies nicht so deutlich, weil der 
Obrigkeitsstaat eo ipso gesellschaftliche Funktionen wahrnahm, sich 
gesellschaftlich verstand. In diesem Punkte war er — in der welt-
geschichtlichen Perspektive gesehen — pervertiert fortschrittlich. 
Immerhin: Bismarck hatte die Substanzlosigkeit der liberalen Tren-
nung von Staat und Gesellschaft erkannt, hatte Lassalles Nacht-
wächterstaat — nicht ohne Zustimmung von Lassalle selbst — in den 
Bereich der wachen Tagespolitik gezogen. Durch die Sozialgesetz-
gebung griff der Staat in die, liberal gesehen, nicht zu berührende 
Sphäre der Beziehung von Kapital und Arbeit ein. Es gab ohnehin 
schon eine preußische Gewerbeordnung, die auch einen Eingriff in 
die freie Warenproduktion und den freien Warenverkehr bedeutete. 
Der Tüchtigkeit des Einzelnen und seiner Expansion waren die Bah-
nen zwar frei, aber zugleich wurde der Verkehr staatlich geregelt. 
Allenfalls ist eines zu beachten, das den viel geschmähten Bismarck-
schen Staat doch noch auf höherer ökonomischer Ebene in die Reihe 
der liberalen westlichen Staaten einfügt: von der staatlichen Regle-
mentierung waren Großwirtschaft und Großfinanz weitgehend aus-
genommen. Helmut Böhme hat neuerdings gezeigt, wie sehr die libe-
rale Wirtschaft, d. i. die Großbourgeoisie, an Bismarcks Staat interes-
siert war und ihn unterstützt hat8. 

Anders war die Situation im westlichen, später im südlichen Eu-
ropa. Der liberale Staat ist dort zwar zuständig für die bürgerliche 
Gesellschaft. Diese läßt sich indes von ihm schützen, jedoch nichts 
vorschreiben. Fängt der Staat an, allgemeine Vorschriften zu erlas-
sen und dies dazu noch im Sinne einer nicht-großbourgeoisen Mehr-
heit, dann gerät er in die doppelte Krise: sozusagen er selbst nicht 
mehr zu sein, seine Funktionen, nicht zu erfüllen und von seinen 
Trägern verachtet zu werden. Für eine Gesellschaft, die anders als 
die deutsche frei ist von obrigkeitlich-bequemer Reglementierung, 
steht dann die Frage zur Beantwortung: Soll die bürgerliche Gesell-
schaft mit dem allgemeinen Wahlrecht leben? 

Wesentlich ist diese Problematik auf das Parlament bezogen — 
das Herz des liberalen Staates — in das immer mehr Vertreter der 
Massen einziehen. Vergegenwärtigen wir uns die dreifache Verände-
t ung: 

1. Es ist nicht mehr garantiert, daß die Gesetze bourgeoise Inter-
essen respektieren. Die allgemeine Form der Gesetze kehrt sich ge-
gen ihre Entdecker; hier droht die bürgerliche Revolution ihre Kin-

9 Deutschlands Weg zur Großmacht. Studien zum Verhältnis von Wirt-
schaft und Staat während der Reichsgründungszeit 1848—1881, Köln 1966. 



Die bürgerliche Gesellschaft und ihr Staat 455 

der buchstäblich zu verschlingen, wenn die Parole des Proletariats: 
„chi non lavora non dovrâ mangiar" — wer nicht arbeitet, soll auch 
nicht essen — allgemeines Gesetz werden sollte. 

2. Durch die Vertretbarkeit gewinnen die Arbeitermassen bürger-
liche Existenz. Sie brechen in eine Wirklichkeit ein, für die sie nicht 
existierten und die für sie nicht existieren durfte. Sie werden 
„Staatsbürger": etwas , was Locke ebenso wie Kant entschieden be-
stritten hatten. 

3. Dadurch aber verliert der Staat seine zweite, nach unten, oder 
dem Tag zugekehrte Qualität, ohne die er funktionsunfähig wäre. 
Denn seine Funktion war wohl, den freien Lauf der Wirtschaft 
rechtlich zu ermöglichen, der kapitalistischen Expansion rechtlich die 
Bahnen zu öffnen und im übrigen für die Nachtruhe zu sorgen. Aber 
ergänzender Bestandteil dieser Funktion war es, auch dafür zu sor-
gen, daß der kapitalistischen Expansion und der Nachtruhe des Bür-
gers keine Gefahr drohte von unbotmäßigen Kräften. Die Ausdeh-
nung des Wahlrechts kann m. a. W. zum Abbau des repressiven 
Charakters des liberalen Staates führen. 

Dies zeigt die politische Alternative an, vor der die Großbourgeoi-
sie schon 1795 gestanden hatte und die bis heute gilt: Sofern Grup-
pen, die nicht zur bürgerlichen Gesellschaft gehören (wollen oder 
dürfen oder können: Proletarier, Ostjuden, Gammler oder gar Kom-
munisten, bekanntlich die Mischung der drei genannten Kategorien), 
politisch tätig werden; in den Staat hineinwirken und sich der öf-
fentlichen Gewalt bedienen wollen, nicht um die Ordnung aufrecht-
zuerhalten, sondern um sie zu verändern; sofern es also eine be-
wußte Klassengesellschaft gibt und die bürgerliche Gesellschaft von 
den abhängigen Massen durchschaut wird, muß der Staat die bürger-
liche Gesellschaft — und sich selbst — gegen diese Gruppen schützen. 

Daß diese Schutzfunktion wichtiger ist als alle rechtsstaatliche und 
grundrechtliche Beteuerung, werden wir noch sehen. Zunächst allge-
mein gesagt: dieser Schutz, die aktuell gewordene Repression eines 
schon gescheiterten liberalen Staates, muß keineswegs immer ter-
roristische Formen annehmen. Es kann vielmehr ebenso eine Unter-
drückung wie eine Integration der rebellischen Gruppen stattfinden 
— eine Integration, die allerdings eindeutig repressiv ist, weil sie 
von den rebellischen Gruppen die schlichte Selbstaufgabe verlangt. 
Der Staat einer bürgerlichen Gesellschaft ist unvermeidlich repres-
siv, ungeachtet der möglichen Graduation an Rechtsstaatlichkeit und 
Liberalität, die nicht ihn, sondern die — mehrfach sozialgeschicht-
lich bedingten — Methoden der Ausübung repressiver Gewalt kenn-
zeichnen. 

All dies zeigt schon, wie es zur Auflösung des liberalen Staates 
und zugleich zur Wiederherstellung, nämlich zur Restauration, des 
Staates der bürgerlichen Gesellschaft im Faschismus kam. Es sei 
kurz erwähnt, daß der Mussolini von Pareto seinerzeit vorgebildete 
Weg der Restauration nicht Perennierung des Terrors hieß, sondern 
Integration, wenngleich Pareto durchaus der Ansicht war, zunächst 
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müsse Blut fließen, Raub und Ausrottung stattfinden (Trattato di 
sociologia generale § 2191), und er über die Zeitgunst und den Zeit-
punkt des faschistischen Zuschlagens offensichtlich klarere Vorstel-
lungen hatte als Mussolini selbst: „Dite a Mussolini: ora o mai piu"10. 

Der Tendenz nach, d. i. nicht nur im historisch dokumentierbaren 
Einzelfall, liegt das politische Problem der bürgerlichen Gesellschaft 
— ungeachtet der meist nur ideologischen Aspekte einer Trennung 
von Staat und Gesellschaft — darin, eine Regelung der öffentlichen 
Herrschaftsausübung zu finden, in der die Rechtskautelen der indi-
viduell-ökonomischen und elitär-kulturellen Freiheit nicht umschla-
gen in die rechtliche Möglichkeit, solche Freiheiten zugunsten kol-
lektiver, egalitärer Freiheit aufzuheben. Man darf dabei die Kon-
kretheit des Problems nicht aus den Augen verlieren, denn nur sie 
erklärt die Härte des Kampfes: von Locke bis Röpke, von den Giron-
disten bis Erhard bleibt das Grundprinzip der bürgerlichen Gesell-
schaft und somit das zu schützende Gut des bürgerlichen Staates und 
der erwähnten Kautelen — das Eigentum. Und das bedeutet, daß — 
selbst für die Jakobiner — der Staat der bürgerlichen Gesellschaft 
nur Klassenstaat sein kann, eigens geschaffen zur Sicherung der 
Klassenstruktur. Schutz des Privateigentums und Klassenherrschaft 
sind Synonyme. Und es ist bestenfalls ein schlichter Widerspruch, 
schlimmstenfalls eine schlechte Verschleierung, Klassenherrschaft 
von sich zu weisen und zugleich auf dem Schutz des Privateigen-
tums zu bestehen. Auch in dieser Hinsicht treffen wir auf das Pro-
blem, das uns schon im Zusammenhang mit der Verallgemeinerung 
des Wahlrechts begegnete: ändert sich nicht — vom Staate her — der 
Charakter der bürgerlichen Gesellschaft, wenn denjenigen Mitspra-
cherecht bei der Bestellung der Herrschaft eingeräumt wird, die 
nicht zur Gesellschaft der Eigentümer gehören und deren Vertreter 
möglicherweise den Staat als Instrument des Umsturzes und der Ent-
eignung betrachten? Umso mehr, als hinter solchen Wählern sich 
nicht einzelne wohlmeinende Bürger befinden, sondern diejenige 
Mehrheit, die eben die Eigentumsfrage stellt: getrieben durch die 
„Habsucht des Pöbels, dem nach dem Vermögen gelüstet" — so 1816 
der Liberale von Stein u . 

Daher rührt auch die Bereitschaft zum bewaffneten Einsatz gegen 
die, die dieses Grundgut bedrohen. Das gilt mutatis mutandis auch für 
die revolutionären Staaten. Formale Unterschiede in der Schutz- und 
Friedensfunktion des Staates gibt es zwischen einer bürgerlichen 
und einer proletarischen Gesellschaft nicht, solange aus der Revolu-
tion nicht die Emanzipation hervorgeht, die sowohl Staat wie Moral 
in die Rumpelkammer verweist. 

Der repressive Charakter der Moral hängt mit der Moral als sol-
cher, nicht mit deren Prinzipien zusammen: das Volkseigentum wird 

10 Brief an Bianchi v. 14. Oktober 1922. Über die Bedeutung dieses 
Briefs für den Marsch auf Rom vgl. Sinibaldo Tino, II Trentennio fascista, 
Milano 1965, S. 81. 

11 Vgl. Leo Kofier, a.a.O., S. 132. 
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dort genauso streng bewacht wie das private — und nur revolutio-
när, d. h. material und auf keinen Fall formal kann man das eine 
für richtig und das andere für falsch halten. Hier staunt man über 
Prozesse wegen Schädigung des Volkseigentums, hat aber volles Ver-
ständnis für Prozesse wegen Schädigung des Privateigentums — ob-
wohl diese (Diebstahl) unter Umständen nichts weiter ist als der 
Versuch, egalitäre Zustände mit untauglichen Mitteln (nämlich doch 
mit elitären) herzustellen. Dort gilt die staatlich exekutierte entschä-
digungslose Abschaffung von Eigentumsrechten in keiner Weise als 
immoralisch. Von der bürgerlichen Gesellschaft aus gesehen wird 
sie als ungeheuerlich erachtet. 

Daß sie repressiv ist, wird allerdings in einer proletarischen Dik-
tatur zugegeben. Es ist das Recht der Revolution, dem Einzelnen die 
freie Gewalt über sein Eigentum zu entziehen. In der bürgerlichen 
Gesellschaft gilt die individuell exekutierte, staatlich durch Markt-
und Rechtsordnung gestattete, entschädigungslose Enteignung nicht 
als unmoralisch. Nur daß dies die bürgerliche Gesellschaft nicht re-
pressiv, sondern rechtsstaatlich und frei nennt, sofern bei der Be-
raubung der freien Gewalt eines Bürgers über sein Eigentum ge-
setzliche Vorschriften eingehalten werden. Ad exemplum: die bür-
gerliche Gesellschaft räumt ihrem Staat keine Befugnis ein, den Le-
bensmittelhändler A entschädigungslos zu enteignen. Sie verlangt 
aber von ihrem Staat, daß er eine solche Enteignung des Kleinhänd-
lers A durch das Kettengeschäft B (,Bolle bietet Bestes') rechtlich re-
gelt und ihr die Weihe des Gerechten gibt. Der Konkurrenzkampf soll 
fair sein, die Wettbewerbsordnung aufrechterhalten werden. 

Hier zeigt sich — auf anderer Ebene als auf der des Wahlrechts, 
aber mit gleichem Effekt — die Veränderung des liberalen Staates. 
Die Frage ist und war auch in dieser Hinsicht akut geworden, ob der 
Rechtsstaat polizeiliche Dienste zu leisten hat nicht nur gegen die 
Feinde des kapitalistischen Marktes, sondern auch gegen die Nutz-
nießer der dem Markte eigenen Gesetzlichkeit. Und das Problem ist 
umso aktueller, die Lage umso paradoxer, je mehr es die Nutznießer 
selbst — das Großkapital — sind, die die Wettbewerbsordnung bei-
seite schieben. 

Vordergründig involviert Wettbewerb einen Sieger, in letzter Kon-
sequenz aber — bei vollkommener Konkurrenz und auch dort, wo sie 
nur annäherungsweise erreicht wird — führt er dazu, daß am Ende 
alle Teilnehmer am Wettbewerb schlechter als am Beginn dastehen, 
ökonomisch Grund zur Kartellisierung, wirft diese Konsequenz po-
litisch die Frage auf, was denn, nach dem Prinzip der dem Tüchtigen 
geöffneten Bahn, dem Tüchtigsten zugestanden werden soll. In der 
eigentümlichen Verquickung von Produktionsprozeß und politischer 
Verfassung taucht diese Frage auch in der Organisation des Staates 
auf. Soll die Wettbewerbsordnung, so wie sie Kartelle verbietet, auch 
Konzerne unter Strafe stellen? Ist die Oligopolisierung des Marktes 
zu verbieten, um den freien Lauf der Konkurrenten, nämlich zur 
Monopolbildung hin, zu garantieren? Wo und wie sollen dem Tüch-
tigsten Schranken gesetzt werden? Oder ist Konzentration (ein omi-
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nöses Wort, schlechter Ersatz für den schlichten Umstand, daß — wie 
Engels schon sagte — die großen Fische die kleinen fressen) als letzte 
Konsequenz des Wettbewerbs nicht nur unvermeidlich, sondern kor-
rekt und systemgerecht, also vom Staat nicht zu behindern? Evola 
fand 1928 bittere Worte des Hohnes gegen die demokratisch' den-
kenden Liberalen, die, wie er meinte, nicht konsequent genug und 
nicht zu Ende, dachten, was ihre Prinzipien wollten. Er entschied das 
liberale Konkurrenzproblem zugunsten des Faschismus, den er den 
wahren Liberalismus nannte: wenn ein Einzelner im freien politi-
schen Wettbewerb alle anderen aussticht, warum soll er — libera-
listisch gesehen — das ganze Volk nicht genauso behandeln, wie ein 
einzelnes Unternehmen — Montecatini oder IG Farben z. B. — als 
das tüchtigste die Gesamtheit des chemischen Marktes eroberte? Das 
Argument ist bestechend — und bestach auch die deutschen Indu-
striellen: „Es ist logisch, daß, wenn ich auf dem Gebiet der Wirt-
schaft die absolute Anerkennung der besonderen Leistung als die 
Voraussetzung jeder höheren Kultur anerkenne, ich dann politisch 
ebenso die besondere Leistung und damit die Autorität der Persön-
lichkeit voranstellen muß." (Hitler)12. 

Wird dies staatlich untersagt, so kehrt sich der Staat gegen die 
eigene Gesellschaft, wird dies staatlich nicht untersagt, so kann sich 
der Staat ebenso gegen die eigene Gesellschaft kehren. Schließlich 
ist er als bürgerlicher der Staat der Gesellschaft aller Eigentümer, 
nicht nur jener der Großfinanz und des Großkapitals. Daß sich der 
Staat gegen die Gesellschaft kehrt, braucht nicht revolutionär zu 
sein. Er kann dies tun, um sie — in letzter Instanz — zu schützen. 
Das Koalitionsrecht wird suspendiert und der bewaffnete Einsatz ge-
gen meuternde Arbeiter angeordnet. Aber ebenso kann rechtlich 
gegen die Haifische vorgegangen werden, die die kleinen Fische ver-
schlingen möchten. Der selbständige Unternehmer, von der Technik 
und dem eigenen, von ihm in Gang gesetzten Prozeß bedroht, greift 
auf den Staat zurück, dem er vormals den Eingriff in den Markt ver-
weigert hatte. 

Und doch sind das der Tendenz nach Schattengefechte. Die Reste 
des alten noblen Bürgertums können ebensowenig den Sinn der heu-
tigen bürgerlichen Gesellschaft begreifen (Bosch hat nie begriffen, 
was die Nazis eigentlich seien) wie die Sansculotten und die Jakobi-
ner 1792—1795 die bürgerliche Revolution begriffen. Die Jakobiner 
wollten die breite Streuung des Eigentums durchgesetzt wissen von 
einem Staat, den die Manufakturbesitzer eigens gegen die vom Feu-
dalsystem ausgehende Bedrohung der Kapitalexpansion geschaffen 
hatten. Die Jakobiner, die SA-Linke, die squadristi verlangten von 
einem Staat égalité, zu dessen Machtinstituten ihre Vertreter gerade 
Eingang fanden, um jede Gleichheit unmöglich zu machen. Was die 
Kleinbürger 1793 nicht begriffen, begriffen die Kleinbürger in Ita-
lien 1922 und 1933 in Deutschland audi nicht. Sie mißverstanden den 
Liberalismus, den sie demokratisch ummünzen wollten, und später 
den Faschismus, den sie gern nebulös-sozialrevolutionär vorangetrie-

12 Rede v. 27. Januar 1932. 
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ben hätten. Diesen jakobinischen Fehler, den wir heute zunehmend 
auch in den Attitüden und Hoffnungen mancher Gewerkschaftsfüh-
rer finden können, diese radikaldemokratische oder (Fraenkel:) vul-
gärdemokratische Deutung des Verfassungsstaates muß man ver-
meiden: Der Staat der bürgerlichen Gesellschaft ist nicht dazu ge-
schaffen worden, auf dem Prinzip des Privateigentums egalitäre Zu-
stände herbeizuführen. Daher ist nicht Danton oder Marat, sondern 
Napoleon der Held der französischen Revolution. 

Klügere Faschisten sahen dies übrigens sehr schnell ein. Ideolo-
gisch zeigte sich das in der schnell erfolgten Absage an die Gleich-
heit, politisch wurde die Einsicht praktiziert durch den Einbau der 
eigenen Führungsgruppen in die bestehende Herrschaftsapparatur. 
Gesellschaftlich verdienten sie sich — vor den Augen der Bourgeoisie 
— diesen Einbau durch die Zerschlagung der politischen Arbeiter-
organisationen und die Entpolitisierung des Proletariats. 

Noch klüger handelten die neoliberalen Führungsgruppen, die die 
Kneipen vergoldeten, betriebliche Sozialleistungen, von den Nazis 
erstmalig in großem Stil betrieben, neben der Armee finanzierten 
und rechtzeitig den Sinn und Wert der sinn- und wertlos gemachten 
Vertretungsinstitute, mit dem Parlament im Zentrum, erkannten. 
Sie gingen nicht den integral-terroristischen Weg, sondern den inte-
grativ-konstitutionellen. Die Wiederherstellung des bürgerlichen 
Staates bedurfte der Zustimmung der Massen, des Konsens. Aber das 
hieß zweierlei: Zustimmung und Übereinstimmung, gerade derer, die 
nicht zur Gesellschaft der Eigentümer gehören und somit von neuem 
die Eigentumsfrage stellen konnten, sofern sie und ihre Parteien 
den Klassencharakter des bürgerlichen Staates durchschauten und 
bewußt machen konnten. Dieser politische Weg der unterdrückten 
Klassen durfte nicht freigemacht werden. Insofern war der gefor-
derte Konsens vorpolitisch, eine „Wertgemeinschaft", wie sie Smend 
schon 1928 bei der Entdeckung des Integrationsprozesses als Vor-
aussetzung des Staates postulierte. Der politische Kern der Konsen-
sustheorie ist die Passivität der Massen und die institutionelle Re-
gelung des politischen Prozesses als einzuhaltende Spielregeln beim 
Wechsel der Methoden und der Personen innerhalb eines oligarchi-
schen Zirkulationsprozesses. Die Lösung der Krise des bürgerlichen 
Staates bringt der Transformismus, die Verwischung der politischen 
Unterschiede, die ,Versachlichung' der Politik im Zweiparteienstaat, 
die Sozialpartnerschaft', Vertauschung von Funktion und Position 
(„Wir sitzen alle in einem Boot", wobei es keine Rolle spielen soll, 
ob am Ruder oder als Steuermann) und Individualmobilität, welche 
die kollektiven Aufstiegsimpulse neutralisiert und der altliberalen 
Ideologie von der freien Bahn des Tüchtigen zu neuer Würde ver-
hilft. Aus dem Herrschaftskonflikt der Klassen wird ein Führungs-
konflikt der Oligarchien, nachdem die Führungsgruppen der Arbei-
ter ins System bürgerlicher Herrschaft eingebaut sind. Von der 
Avantgarde zur Elite umfunktioniert, sollen sie nun ihrerseits die 
Massen von der politischen Beteiligung fernhalten. 
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Derart scheint heute die Marxsche Theorie als .Legende' entlarvt: 
nicht Kampf und Polarisierung erweisen sich als Endzustand der 
bürgerlichen Gesellschaft, sondern Harmonie und Hierarchie, in 
deren Mobilität das Gute nach oben kommt. Und als Legende scheint 
sich die Prophezeiung vom Tod des Kapitalismus zu entlarven, so 
daß gesagt werden konnte: „Die wirkliche Geschichte des Kapitalis-
mus beginnt erst jetzt, denn Kapitalismus ist keineswegs ein System 
der Unterdrückung, sondern er stellt vielmehr eine Auswahl vom 
Wertvollsten dar, eine Gleichstellung der Tüchtigsten (also wohl: 
Oligopole?), einen stark entwickelten Sinn für individuelle Verant-
wortlichkeit". Und das ist keineswegs zitiert aus einer Rede etwa 
Windschuhs bei einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft Selbständi-
ger Unternehmer (ASU), sondern aus der 1. Kammerrede des frisch-
gebackenen Abgeordneten Mussolini am 21. Juni 192113. 

Wenn nun in beiden Fällen — dem Faschismus und der liberalen 
Herrschaftspraxis — das Ziel das gleiche, der Weg beidemale repres-
siv, die Methode allerdings einmal terroristisch, das andere Mal kon-
stitutionell, beidemale aber manipulativ ist, so kann man schließen, 
daß beide Wege offenstehen, daß nur besondere Umstände und Be-
dingungen die bürgerliche Gesellschaft auf den Weg des Terrors 
zwingen. Das Kapital braucht nicht immer den Faschismus. Aber der 
Zusammenhang zwischen dem repressiven Charakter des liberalen 
und neoliberalen Staates und den terroristischen Methoden des fa-
schistischen Staates darf nicht übersehen werden. Der liberale Staat 
beruht auf dem Gleichgewicht von Gewalt und Konsens (oder wie 
verschleiernd gesagt wurde: auf Macht und Konsens). Wenn die 
Massen die Freiheit nicht wollen, braucht die Gewalt nicht ange-
wandt zu werden. Aber sie bleibt aktuell. Die Staatsgewalt muß je-
derzeit die Fähigkeit bewahren, konkret zu werden. 

In der Form der Frage: wie verhält sich die bürgerliche Gesell-
schaft — und das ist heute die Gesellschaft der Großeigentümer —, 
wenn die Integrationspolitik scheitert, die beschworene Sittlichkeit 
die „Habsucht des Pöbels" nicht mehr zähmen kann, dem „Pöbel" 
vielmehr durch geschichtliche Ereignisse Dialektik eingepaukt wird? 
Wenn also der von Marx gesehene konstitutionelle Widerspruch aus-
bricht, „das Bewußtsein des Zusammenhangs des politischen Kamp-
fes mit seiner ökonomischen Unterlage"14 wieder aktuell wird und 
die „parlamentarische Republik" sich nicht als Garant der Klassen-
struktur erweist, sondern als Austragungsort des Klassenkampfes? 

Rosa Luxemburg sah schon 1899 das Bürgertum seinen eigenen 
liberalen Staat wegschieben und nach dem Polizeistaat greifen: 
„Zwar der Form nach dient der Parlamentarismus dazu, in der staat-
lichen Organisation die Interessen der gesamten Gesellschaft zum 
Ausdruck zu bringen. Andererseits ist es doch nur die kapitalistische 
Gesellschaft, . . . (die sich als Gesamtgesellschaft versteht und) die 
er zum Ausdrude bringt. Die der Form nach demokratischen Einrich-

13 Mussolini, Reden, Leipzig 1925, S. 96. 
14 Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassi-

schen deutschen Philosophie, in MEW, 21, S. 302. 
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tungen werden somit dem Inhalt nach zum Werkzeug der herr-
schenden Klasseninteressen. Dies tritt in der greifbaren Tatsache 
zutage, daß, sobald die Demokratie die Tendenz hat, ihren Klassen-
charakter zu verleugnen und in ein Werkzeug der tatsächlichen 
Volksinteressen umzuschlagen, die demokratischen Formen selbst von 
der Bourgeoisie und ihrer staatlichen Vertretung geopfert werden"15. 

R. Griepenburg und K. H. Tjaden 

Faschismus und Bonapartismus 

Zur Kritik der Faschismustheorie August Thalheimers 

Unter den Versuchen, in Korrespondenz mit der Marxschen Ana-
lyse des Bonapartismus eine Theorie der Faschisierung der bürger-
lichen Gesellschaft zu entwickeln, verdient der Ansatz August Thal-
heimers, als der begrifflich differenzierteste und am ehesten noch 
historisch bestätigte, in erster Linie eine kritische Rezeption1. Thal-
heimer hat die Transformierung der Weimarer Republik in die fa-
schistische Diktatur im Sinne eines aus jener Bonapartismusinter-
pretation destillierten theoretischen Modells, das er durch Genesis 
und Struktur der faschistischen Systeme der zwanziger Jahre be-
stätigt sah, seit dem Jahre 1923, und besonders seit 1928, kommen-
tiert und, zumeist sehr zutreffend und weitsichtig, prognostiziert2. 

I 

Bereits das „Kabinett der Persönlichkeiten" — so heißt es zum 
Beispiel kurz nach der Bildung der Regierung Hermann Müller — 

15 Sozialreform oder Revolution, in Ges. Werke 3, S. 59 f. 

1 Daneben sind vor allem Arbeiten Otto Bauers und Leo Trotzkis zu 
nennen, u. a.: Otto Bauer, Das Gleichgewicht der Klassenkräfte. In: Der 
Kampf, 2, Wien 1924, S. 57 ff.; ders., Zwischen zwei Weltkriegen? Die Krise 
der Weltwirtschaft, der Demokratie und des Sozialismus. Bratislava 1936. 
Lev Davydovic Trockij, Die österreichische Krise, die Sozialdemokratie 
und der Kommunismus. Wien 1929; ders., Wie wird der Nationalsozialis-
mus geschlagen? Arbeitereinheitsfront gegen den Faschismus. Berlin 1932. 

2 Diese Kommentare finden sich verstreut in verschiedenen politischen 
Zeitungen und Zeitschriften und stammen zu einem geringen Teil auch 
von politischen Mitarbeitern Thalheimers, ein Sachverhalt, der hier ver-
nachlässigt werden darf. Wesentliche Lehrstücke des theoretischen Modells 
sind (verfaßt 1928) 1930 in der Zeitschrift „Gegen den Strom" (Berlin, 3. Jg., 
S. 32 f., 48 f., 66 f.) publiziert und zum Teil wieder abgedruckt in: K. H. 
Tjaden, Struktur und Funktion der „KPD-Opposition" (KPO). Eine or-
ganisationssoziologische Untersuchung zur „Rechts"-Opposition im deut-
schen Kommunismus zur Zeit der Weimarer Republik. Meisenheim 1964 
(Marburger Abhandlgn. zur Politischen Wissenschaft, hrsg. v. Wolfgang 
Abendroth), II, S. 55 ff. (hier auch eine Darstellung der Entwicklung der 
politischen Tätigkeit August Thalheimers). 
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stelle, da es im Vergleich zu den früheren Reichsregierungen sich un-
abhängiger mache von den parlamentarischen Kräften, „einen Schritt 
in der Richtung des Abbaus der bürgerlich-parlamentarischen De-
mokratie dar"3. Die Bedingungen und Ergebnisse der Politik dieses 
Kabinetts, insbesondere die zunehmend direkte Transformierung der 
Interessen sozioökonomischer Führungsgruppen in politische Ent-
scheidungen, würden, so kommentiert Thalheimer im Oktober 1929, 
„den günstigsten Boden für die faschistische Demagogie" schaffen; 
schon ein halbes Jahr vorher hat er geschrieben: „Der Diktator ist 
noch nicht da. Sind aber die Bedingungen geschaffen — und sie wer-
den jetzt Schritt für Schritt geschaffen —, so wird sich die benötigte 
Figur irgendwie und irgendwo f inden. . . [Es] genügt. . . die ordi-
närste Blechfigur dafür"4. Wenige Monate später, als die NSDAP 
noch den Charakter einer kleinen radikalen Sekte trägt, gewinnen 
Thalheimer und seine Mitarbeiter in der Analyse des Ergebnisses der 
sächsischen Landtagswahlen vom 12. Mai 1929, bei denen sich die 
Mandatszahl dieser Partei von zwei auf fünf erhöhte, nahezu die Ge-
wißheit, daß jene „ordinäre Blechfigur" von den Nationalsozialisten 
gestellt werden wird. Der absolut geringfügige, relativ aber sehr be-
deutsame Gewinn der NSDAP habe „riesige symptomatische Bedeu-
tung" 5. Die Regierung Brüning, von den großen Arbeiterparteien zu-
nächst bloß als „neuer Bürgerblock" kommentiert, gilt Thalheimer 
im April 1930 als eine „im Gegensatz zum parlamentarischen System" 
entstandene „Regierung über dem Parlament", welche die „Errich-
tung der Macht des Reichspräsidenten über das Parlament" und ob-
jektiv die Erfüllung eines „Übergangsprogramms des Faschismus" 
bedeute8; so nimmt es nicht wunder, daß Thalheimer nach der Reichs-
tagsauflösung vom 18. Juli 1930 eine „weitere Entfaltung der Präsi-
dentendiktatur", die „einen neuen Schritt vorwärts auf dem Weg zur 
faschistischen Diktatur" bezeichne, prognostiziert7 : der nächste Schritt 
werde eine „parlamentarisch verbrämte Halbdiktatur" sein, ist das 
Ergebnis seiner ex-ante-Analyse der kommenden Reichstagswählen 
vom 14. September 1930, welche relativ genau das tatsächliche Er-
gebnis voraussieht8. Die Zerfallserscheinungen, die zeitgenössische 
Beobachter im Laufe des Jahres 1931 an der NSDAP feststellen zu 
können glaubten, halten Thalheimer und seine Mitarbeiter für Er-
gebnisse bloßen Wunschdenkens9; die Theorie des „kleineren Übels", 
welche die Wiederwahl Hindenburgs im Frühjahr 1932 begleitet, 
nennt er „abenteuerlich und lächerlich", einen „verbrecherischen Un-
sinn" 10. Der Preußen-Staatsstreich erscheint ihm als „erster Akt" des 

3 Rundschreiben vom 4. 7. 1928, zit. n. Arbeiterpolitik, Leipzig 1930, 291 
(14.12.). 

4 Gegen den Strom, 1929, 43, S. 7 und 10, S. 3. 
5 1. c., 20, S. 1. (Alle Hervorhebungen im Original.) 
6 Gegen den Strom, 1930, S. 211. 
7 1. c., S.467. 
8 1. c., S. 552. 
9 Gegen den Strom, 1931, S. 107. 
10 Gegen den Strom, 1932, S. 47. 
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„faschistischen Staatsstreichs"11; werde dieser nicht verhindert, wür-
den „die faschistischen Banden das Reich der Barbarei aufrichten, ge-
gen das alles verblassen wird, was in der Menschheitsgeschichte an 
finsterster Reaktion jemals zu verzeichnen war"12. Keine andere 
zeitgenössische Analyse hat vor dem 30. Januar 1933 die Entwicklung 
der politisch-gesellschaftlichen Situation Deutschlands so genau und 
zutreffend voraussagend interpretiert. 

II 
Die Richtigkeit der Thalheimerschen Prognosen ist vor allem der 

Übernahme dreier Kategorien, die Marx in seiner Bonapartismus-
analyse entwickelt hat13, zu verdanken; nämlich des Begriffs der 
scheinbaren, gleichwohl auch existenten Verselbständigung der staat-
lichen Exekutivgewalt gegenüber den gesellschaftlichen Schichten und 
Klassen; des Prinzips der Stufenförmigkeit des Prozesses, in dem die 
„soziale Republik" in die Diktatur sich transformiert; des Gedankens, 
daß der Strukturwandel von Systemen öffentlicher Herrschaft Funk-
tion von Verschiebungen des Kräfteverhältnisses der mit der bür-
gerlichen Gesellschaft gegebenen Klassen sei14. Unter der „verselb-
ständigten Macht der Exekutivgewalt" hatte Marx, vom Prinzip der 
Trennung von Staat und Gesellschaft ausgehend, zunächst ein für 
bürgerliche Formen politischer Herrschaft allgemein typisches Phä-
nomen verstanden: der Staatsapparat hatte hier stets als ein von der 
Sphäre gesellschaftlicher Reproduktion getrennter und als Funktion 
privater Interessen nur eines Teils der Mitglieder der bürgerlichen 
Gesellschaft fungiert, während er gegenüber den Interessenlagen an-
derer Sozialgruppen sich verselbständigt hatte; zunehmend wurde 
jedes „gemeinsame Interesse . . . sofort von der Gesellschaft losgelöst, 
als höheres, allgemeines Interesse ihr gegenübergestellt, der Selbst-
tätigkeit der Gesellschaftsmitglieder entrissen und zum Gegenstand 
der Regierungstätigkeit gemacht". Der Vermittlungszusammenhang 
zur Sphäre der gesellschaftlichen Reproduktion aber blieb insofern 
stets gewahrt, als der Staat noch „das Instrument der herrschenden 
Klasse" war; so wird die existente Verselbständigung der Staatsge-
walt zugleich als bloß scheinbare gekennzeichnet15. In dem Prozeß, 
der zum bonapartistischen — und wie Thalheimer hinzufügt: zum 
faschistischen — Staatsstreich führt, nimmt der Grad dieser Ver-
selbständigung zu, mit der „Machtübernahme" wird sie auf die Spitze 

11 1. c., S. 179. 
12 Staatsstreichwahlen, Faschismus und der revolutionäre Ausweg. 

Hrsg. v. d. KPO, Berlin o. J. [1932], S. 14. 
13 cf. Karl Marx, Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848—1850. In: 

Marx, Politische Schriften, Erster Band, hrsg. v. Hans-Joachim Lieber 
(Werke, Schriften, Briefe, Bd. III/l), Darmstadt 1960, S. 121 ff.; ders., Der 
Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, 1. c. S. 268 ff.; ferner: ders., 
Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: Marx, Politische Schriften, Zweiter 
Band, hrsg. v. Hans-Joachim Lieber (Werke, Schriften, Briefe, Bd. III/2), 
Darmstadt 1960, S. 882 ff. 

14 cf. für das Folgende besonders: August Thalheimer, Über den Fa-
schismus. In: Gegen den Strom, 1930, S. 32 f., 48 f., 66 f.; passim. 

15 Marx, Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, 1. c. S. 374 f. 
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getrieben: gegenüber den im Parlament repräsentierten politischen 
Kräften des Bürgertums treibt die Exekutive zunächst ein eigenes 
Spiel, um dann, mit den Mitgliedern der „Dezemberbande" bezie-
hungsweise der faschistischen Partei durchsetzt, als eine gegenüber 
einem präsumtiven öffentlichen Interesse des Bürgertums verselb-
ständigte Apparatur in politischen Dingen völlig autonom zu werden, 
zuletzt noch partiell den genuin privqten Interessen dieser Klasse 
entgegenzutreten. „Unverkennbar" — so heißt es bei Thalheimer in 
der Analyse des italienischen Faschismus — „sind wesentliche Zü-
g e . . . [des faschistischen Staats] gemeinsam mit der bonapartisti-
schen Form der Diktatur: wieder die ,Verselbständigung der Exeku-
tivgewalt', die politische Unterwerfung aller Massen, einschließlich 
der Bourgeoisie selbst, unter die faschistische Staatsmacht bei sozia-
ler Herrschaft der Großbourgeoisie und der Großgrundbesitzer. . . . 
Der Herrschaftsapparat trägt ebenfalls dieselben Züge. Die faschisti-
sche Partei ist ein Gegenstück zu der ,Dezemberbande' Louis Bona-
partes." Die wesentlichen Differenzen zwischen beiden Diktaturfor-
men seien dagegen der „von vornherein imperialistische" Charakter 
der faschistischen Außenpolitik und die Perfektionierung der „orga-
nisatorischen Grundlagen und Mittel . . . der faschistischen Staats-
macht" im Vergleich zu der des dritten Napoleon16. Diese Auffas-
sung nun, daß im Prozeß der Transformierung bürgerlich-demokra-
tischer in faschistische Staaten und in diesen selbst sich gesellschaft-
liche bürgerliche Herrschaft als private durchhalte, während bürger-
liche Herrschaft als öffentliche reduziert wird und im Augenblick des 
„Staatsstreichs" abgelöst wird durch die der Faschisten, ist mit dem 
Prinzip der Stufenförmigkeit dieses Prozesses verknüpft: an seinem 
Anfang steht der parlamentarisch-demokratische Staat, in dem bei 
gleichzeitiger sozialer Herrschaft der bürgerlichen Schichten diese 
auch politisch mittels kleinbürgerlicher oder großbürgerlicher Ver-
treter bestimmend sind. In dem Maße, in dem soziale Konflikte und 
ökonomische Krisen die gesellschaftliche Gesamtsituation gegen die 
Interessen des Bürgertums wenden, wird für dieses das System sei-
ner, politischen Repräsentation gleichsam funktionslos und die zweite 
Phase des Transformierungsprozesses, die der Ohnmacht der Schicht 
bürgerlicher Politiker gegenüber dem Interessenanspruch ihrer 
Klasse wie gegenüber dem der Exekutive, setzt ein. Im Interesse der 
Erhaltung des gesellschaftlichen Gesamtsystems — intentional durch-
aus auch der bürgerlich-parlamentarischen Repräsentation — setzen 
die sozioökonomisch bestimmenden Kräfte auf die Stärkung der Exe-
kutive als einer Kontrollinstanz gegenüber der ökonomisch und so-
zial „desorganisierten" gesellschaftlichen Sphäre, ohne doch ange-
sichts der Beschränktheit der Zwangsmittel des bürgerlichen Rechts-
staats mehr zu erreichen als die Fortdauer sozialer Anomie, die 
Schwächung des Parlaments und — vor allem — die sukzessive Ver-
stärkung des Gewichts der Exekutive; die von Marx beschriebene 
Stufenfolge der unparlamentarischen, außerparlamentarischen und 
antiparlamentarischen Ministerien findet nach Thalheimer im Prozeß 

16 Gegen den Strom, 1930, S. 66 f. 
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der Faschisierung bürgerlicher Demokratien, beispielsweise in den 
verschiedenen Etappen der deutschen Präsidialkabinette, eine Ent-
sprechung. „Die Aushöhlung des bürgerlich-parlamentarischen Re-
gimes" — so schreibt er — „erfolgt schrittweise. Und die Bourgeoisie 
selbst ist dabei der Hauptagent Ihre Sache ist es, die Bedingun-
gen zu schaffen, damit sie sozial,gerettet' und politisch vergewaltigt 
werden kann. Das Vergewaltigen selber aber besorgt der Held des 
Staatsstreiches oder Putsches. Das Individuum oder die Organisation 
findet sich dazu immer, wenn ein Bedürfnis dazu da ist"17. Das Be-
dürfnis dazu ist nach Thalheimer dann da, wenn die objektive gesell-
schaftliche Situation — nach einem Selbstzersetzungsprozeß des poli-
tischen bürgerlichen Regimes analog demjenigen bis zum 2. Dezem-
ber 1851 in Frankreich — bürgerliche Regierungskunst versagen läßt: 
die Schlußphase der Faschisierung setzt ein, wenn das Bürgertum, 
um seine „soziale Existenz zu retten", seine „politische Existenz 
preis [gibt]"18. „Die Herstellung der offenen Diktatur selbst kann 
aber nur durch einen Sprung, einen Putsch oder einen Staatsstreich 
erfolgen, bei dem die Bourgeoisie selber das passive Element ist"1». 
Der Zerfall der Institutionen des bürgerlichen Rechtsstaats und seine 
Ablösung durch die faschistische Staatsorganisation werden somit 
stets als Ausdruck der Veränderung klassen- und schichtenspezifi-
scher Kräftekonstellationen begriffen, und ebenso wird der faschisti-
sche Staatsapparat selbst verstanden. Gesellschaftliche Vorausset-
zung der Errichtung der Diktatur ist, nach der Theorie Thalheimers, 
eine Verschiebimg der Relationen der potentiellen und aktuellen 
politischen Macht der vom bürgerlich-parlamentarischen Rechtsstaat 
überdachten Klassen, die allgemein aus Variationen ihrer sozioöko-
nomischen Situation sich ergibt und die besonders aus der Nieder-
lage eines revolutionären Ansturms des Proletariats am Beginn des 
Faschisierungsprozesses, aus der nachfolgenden Auflösung deè damit 
einhergehenden Bündnisses zwischen Proletariatsmehrheit und un-
teren Mittelschichten, der andauernden Ohnmacht der Arbeiterschaft 
und einer arbeiterfeindlichen Radikalisierung proletaroider Mittel-
schichten, sowie, am Ende, aus der Unfähigkeit der großbürgerlichen 
Klasse resultiert, mittels eigener und gemeinsamer politischer Re-
präsentation einer revolutionsträchtigen sozioökonomischen Anomie 
zu steuern. Marx hatte in der Generalratsadresse vom 30. Mai 1871 
den Bonapartismus bezeichnet als „die einzige mögliche Regierungs-
form zu einer Zeit, wo die Bourgeoisie die Fähigkeit, die Nation zu 
beherrschen, schon verloren und wo die Arbeiterklasse diese Fähig-
keit noch nicht erworben hatte"; er sei die „prostituierteste und zu-
gleich die schließliche Form" bürgerlicher Staatsmacht20. Wenn Thal-
heimer die Genesis des Faschismus in Analogie zur Bonapartismus-
genese bestimmt, so verfährt er bei der Definition des faschistischen 
Herrschaftssystems in derselben Weise: Die Charakterisierung der 

17 ibd. 
18 1. c., S. 32. 
19 1. c. S. 67. 
20 Marx, Der Bürgerkrieg in Frankreich, 1. c., S. 921 f. 
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bonapartistischen Form politischer Herrschaft in der bürgerlichen 
Gesellschaft als einer „schließlichen" sei offenkundig von Marx we-
der bloß zeitlich noch im Sinne einer Funktion des Grades der öko-
nomischen Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft gemeint ge-
wesen. „Schließliche" Staatsform der bürgerlichen Gesellschaft sei 
der Bonapartismus vielmehr als „eine Form der bürgerlichen Staats-
macht", welche sich „im Zustand der Verteidigung, der Verschan-
zung, der Neubefestigung gegenüber der proletarischen Revolution" 
befinde. Eine andere derartige Staatsform — „aber nahe verwandte 
Form" — sei „die faschistische Staatsform": „Der Bonapartismus ist 
die ,schließliche' Form der bürgerlichen Staatsmacht[,] insofern.. . 
die offene kapitalistische Diktatur eintritt, wenn die bürgerliche Ge-
sellschaft, eben am Rande des Grabes angelangt, tödlich bedroht war 
von der proletarischen Revolution. Dasselbe ist im Wesen der Fa-
schismus.. ,"21. Diese Bestimmung impliziert nicht die Auffassung, 
die faschistische Diktatur sei ein notwendiges Produkt der Entwick-
lung jeder spätbürgerlichen Gesellschaft, sie sei ihre zeitlich letzte 
oder eine vom Grad ökonomischer Entwicklung funktional abhängige 
Form politischer Herrschaft, und sie unterscheidet die Theorie Thal-
heimers deutlich von manchen Pseudotheorien marxistischer Dog-
matiker; die Übertragung des Bonapartismusmodells auf die kapita-
listischen Gesellschaften des zwanzigsten Jahrhunderts — mutatis 
mutandis — verbietet auch die Annahme, daß auf den Zusammen-
bruch der faschistischen Diktatur mit Notwendigkeit die des Prole-
tariats folge. Gleichwohl ist nach dieser Argumentation der Faschis-
mus alles andere als ein Produkt historischen Zufalls: faschistische, 
bonapartistische oder andere „Formen der offenen Diktatur der 
Bourgeoisie... sind an ein bestimmtes Gesamtverhältnis der Klassen 
gebunden und sie kehren periodisch wieder, sobald dieses Verhältnis 
wiederkehrt — solange nicht der Zusammenbruch der oder jener 
Form dieser kapitalistischen Diktatur die Herrschaft der Arbeiter-
klasse dauernd macht, wodurch dieser Zyklus, wenigstens für das be-
treffende Land, abgeschlossen wird" 22. 

III 
Die Kritik dieses theoretische^ Modells muß, wenn sie nicht will-

kürlich verfahren will, sich zunächst den Grad seiner Bestätigung 
durch konkrete Prozesse der Faschisierung parlamentarischer De-
mokratien vergegenwärtigen. Die skizzenhafte Darstellung der Thal-
heimerschen politisch-theoretischen Interpretation der deutschen In-
nenpolitik nach 1918 möge als Beispiel dienen. Ausgangspunkt der 
deutschen Entwicklung zum faschistischen Staatsstreich hin sind für 
Thalheimer, in Analysen aus den Jahren 1923/24, die Ergebnisse der 
Novemberrevolution, die hinter den Zielsetzungen der eigentlichen 
Träger der Revolution, des industriellen großstädtischen Proletariats 
und der „aktivsten Teile des Kleinbürgertums", zurückblieben23. Die 

21 Gegen den Strom, 1930, S. 48. 
22 1. c., S. 49. 
23 cf. für das Folgende vor allem: Anonym [A. Thalheimer?], Zwischen 

Jena und Leipzig. In: Die Internationale, Jg. 6, Berlin 1923, Heft 2, S. 33 ff. 
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Beseitigung des junkerlich-militärischen Herrschaftsapparates, die im 
Interesse auch der bürgerlichen Klassen liegt, hat nicht die Errich-
tung einer Räterepublik zur Folge, weil — so wird argumentiert — 
die kleinbürgerlichen und proletarischen Massen ideologisch an die 
Vorstellungswelt der Mehrheitssozialdemokratie gebunden sind und 
an die Möglichkeit einer evolutionären Transformierung der Gesell-
schaft vermittels der parlamentarischen demokratischen Republik 
glauben. So bildet sich ein politisches Bündnis von Arbeitern und 
Kleinbürgern, das in den innenpolitischen Auseinandersetzungen 
nach der Revolution die aktiv-revolutionären Minderheiten nieder-
wirft. Aber nach der Niederschlagung des revolutionären Proleta-
riats ist zugleich die gesellschaftliche Macht dieser Koalition, die we-
sentlich auf ihrer Zwischenstellung zwischen den eigentlich bestim-
menden gesellschaftlichen Kräften beruht, geschwunden: in sich he-
terogen, ist sie zur politischen Passivität verurteilt und zerfällt; eine 
Entwicklung, die dadurch verstärkt wird, daß das sozioökonomisch 
unverändert herrschende Großbürgertum, besonders durch die Mani-
pulation der Geldentwertung, die Ergebnisse der Revolution auf 
wirtschaftlichem und sozialem Gebiet Schritt für Schritt widerrufen 
kann. Die Ereignisse nach dem Erzbergermord und dem Rathenau-
mord, so argumentiert Thalheimer, erweisen „die volle Unfähigkeit 
der kleinbürgerlichen Demokratie, sich auch nur zu verteidigen. 
. . . Sie hatte nur ohnmächtige Tränen, nur leere Drohworte für die 
abgeschlagenen Häupter. Sie opferte sie edelmütig und christlich der 
,Ruhe und Ordnung'. Und diese Opfer werden nicht die letzten sein; 
nachdem die Häupter der Demokratie gefallen sind, stehen die schon 
vor der Tür, die die Demokratie selbst hinaustragen werden"24; als 
die Totengräber der Demokratie — nicht freilich als deren Mörder — 
bestimmt Thalheimer schon damals, lange bevor das Thema „Mit-
telstände im Zeichen des Nationalsozialismus" zum Sediment wis-
senschaftlicher Erörterungen des Faschismus wird, diejenigen, vor 
allem kleinbürgerlichen, Mittelschichten, welche die sozialen und po-
litischen Ergebnisse der Revolution enttäuschen mußten. Es folgt auf 
den Bruch der kleinbürgerlich-demokratischen Koalition im Jahre 
1923 das, was Thalheimer die direkte politische Herrschaft der Groß-
bourgeoisie nennt. Diese kann unmittelbar durch ihre politisch-par-
lamentarischen Vertreter regieren, zumal die Dawes-Anleihen 1924 
einen wirtschaftlichen Aufschwung in Aussicht stellen, doch ist eine 
politische Anlehnung der kleinbürgerlichen Schichten an dieses Groß-
bürgertum nach Thalheimer nicht möglich, weil die Oberklasse sie 
materiell bedrückt; mit der Konsequenz, daß sie zwischen Großbür-
gertum und Arbeiterbewegung sich als selbständige politische Kraft 
zu etablieren suchen. „Der deutsche Faszismus ist der Versuch des 
Kleinbürgertums und der mit ih[m] verbundenen Schichten der In-
telligenz[,] auf seine, d. h. auf kleinbürgerliche Weise einen Ret-
tungsweg zu versuchen, nachdem der demokratisch-sozialistische 
Rettungsweg es in die Wüste geführt hat", heißt es 1923 2S. Der klein-

24 I.e., S. 37. 
25 1. c.,S.37f. 
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bürgerliche Rettungsweg bestehe in der Proklamierung der eigenen 
widersprüchlichen gesellschaftlichen Lage zum Programm. Mit der 
faschistischen Bewegung zielen diese Schichten auf die Etablierung 
einer politischen Organisation der unverändert antagonistischen Ge-
sellschaftsstruktur, welche allen sozialen Schichten zu wenn auch 
nicht gleichen, so doch „gleichgewichtigen" rewards verhilft; die „De-
klassierten aller Klassen", Produkt des Krieges und des wirtschaft-
lichen Niedergangs, bilden die Kader dieser faschistischen Dezember-
gesellschaft; ihre sozialpsychologischen Charakteristika werden hier 
schon zutreffend deskriptiv erfaßt. 

In Thalheimers Arbeiten aus den Jahren 1928 bis 1933 wird dieser 
Interpretationsansatz präzisiert, wobei indes die gesellschaftliche Ge-
samtsituation von 1923/24 einigermaßen dogmatisch mit derjenigen 
des Jahres 1928 nahezu gleichgesetzt wird. Die Labilität dieser Ge-
samtsituation veranlaßt Thalheimer zu der eingangs zitierten Pro-
gnose, es sei die Hermann-Müller-Regierung, als ein von den parla-
mentarischen Kräften unabhängigeres Kabinett, der erste Schritt in 
der Richtung des Abbaus des parlamentarischen Regierungssystems 
überhaupt. Die relative Unabhängigkeit der Regierung vom Parla-
ment hat ihre wachsende Abhängigkeit von außerparlamentarischen, 
gesellschaftlich mächtigen Kräften notwendig zur Folge; sie doku-
mentiert sich in der teils durch den Exekutivapparat vermittelten, 
vorab aber direkt wirkenden Einflußnahme großbürgerlicher Kräfte 
und Organisationen auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik, in der 
Thalheimer vor allem Angriffe auf die Lebenshaltung der Arbeiter 
zur Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit der deutschen Großunter-
nehmen sieht; sie bewirke zudem, daß der Unwille der breiten 
Schichten über diese Maßnahmen sich jetzt nicht mehr gegen eine 
bestimmte bürgerliche Regierung, sondern gegen das parlamentari-
sche Regierungssystem schlechthin richte26. Dies trete in dreierlei 
Weise in Erscheinung: in der Radikalisierung der Masse der Anhän-
ger bürgerlicher Parteien und der zunehmenden Affinität dieser 
Parteien zu autoritärer Politik; in der Diskreditierung des Parlamen-
tarismus bei den sozialdemokratischen Wählermassen, die freilich 
ohne revolutionäre Konsequenzen bleibt; endlich im Anwachsen der 
faschistischen Bewegung, das Thalheimer seit Anfang 1929 immer 
eindeutiger prognostiziert. Durch das Einsetzen der Weltwirtschafts-
krise verschärft sich der Widerspruch zwischen Großbürgertum und 
Arbeiterschaft und wird die Verselbständigung der staatlichen Exe-
kutive gegenüber dem Parlament vorangetrieben. Die Bildung der 
ersten Regierung Brüning kommentiert Thalheimer im April 1930 als 
den Anfang eines „Systemwechsels". „Dieser Anfang vereinigt in 
sich widersprechende Merkmale. Die Form ist noch parlamentarisch, 
der Inhalt ist bereits nichtparlamentarisch. Dieser innere Wider-
spruch muß sich entfalten..."27 . Nach der Auffassung Thalheimers 
können alle wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen der 

26 cf. hierfür und für das Folgende z. B.: Gegen den Strom, 1929, 10, 
S. 2 ff. sowie die laufenden politischen Analysen in dieser Zeitschrift. 

27 Gegen den Strom, 1930, S. 263. 
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Reichsregierung, solange sie die Lasten der Wirtschaftskrise nicht 
auch und vor allem auf die ökonomisch privilegierten Schichten ab-
wälzt, nur eine Verschärfung des Drucks auf die breiten Massen nach 
sich ziehen, der die Gegenkräfte verstärken und somit zu einer im-
mer mehr außerhalb der, Verfassungslegalität sich vollziehenden 
staatlichen Willensbildung führen muß, zur Schwächung der Macht 
des Parlaments und zur Stärkung der Exekutive. So nimmt es nicht 
wunder, daß Thalheimer bereits vor den Septemberwahlen 1930, un-
mittelbar nach der Reichstagsauflösung vom 18. Juli dieses Jahres, 
eine „neue Etappe" der Präsidentendiktatur voraussagt; sie „sprengt 
die Weimarer Verfassung. Diese gepriesene Verfassung, die nach den 
Worten der Sozialdemokratie der Arbeiterschaft den friedlichen Weg 
zur Macht und zum Sozialismus gewährleisten sollte, liegt durchlö-
chert am Boden. . . . Aber die weitere Entfaltung der Präsidenten-
diktatur bedeutet zugleich einen neuen Schritt vorwärts auf dem 
Wege zur faschistischen Diktatur"2®. Thalheimer glaubt freilich nicht 
an eine Zwangsläufigkeit dieser Entwicklung, wenn er auch die Rolle 
der bürgerlichen Parteien bei der Erhaltung der verfassungsmäßigen 
Ordnung gering genug einschätzt. Ihre Forderung nach Verstärkung 
der Machtbefugnisse der Exekutive macht ihr gleichzeitiges Verlan-
gen nach Erhaltung des Parlamentarismus zu „bloß frommen Wün-
schen", da eine Stärkung der Exekutive notwendig die Schwächung 
der parlamentarischen Fraktionen, am Ende die Abschaffung der all-
gemeinen demokratischen Rechte bedeute29. Gleichwohl könne der 
„Bourgeoisie" in ihrer Gesamtheit nicht einfach der Wunsch unter-
stellt werden, den Nationalsozialisten die Macht zu übergeben: „Die 
Rolle der bürgerlich-parlamentarischen Parteien . . . bei der Vorbe-
reitung des Faschismus . . . besteht nicht darin, daß sie sich selber in 
Elemente der faschistischen Partei verwandeln, sondern darin, daß 
sie den Parlamentarismus und sich selber diskreditieren und dadurch 
die Entstehung einer faschistischen Partei begünstigen, die das Urteil 
vollstreckt, das sie über sich selber fällen"30. Auch der Gedanke, man 
könne durch eine Koalition von bürgerlichen Mittelparteien und Na-
tionalsozialisten die faschistische Bewegung „zähmen", beruht für 
Thalheimer auf einer bloßen Illusion; würden die Mittelparteien, so 
heißt es 1931, den Faschisten die Möglichkeit geben, „den Staatsap-
parat zu durchdringen, dann werden keine Künste der Mittelparteien 
verhindern, daß die Faschisten sie an die Wand drücken und ihre 
ausschließliche Diktatur aufrichten, die die Mittelparteien heute noch 
nicht hinnehmen wollen. Diese Mittelparteien sind ja nicht die bür-
gerliche Klasse, sondern nur deren politische Vertreter. Die bürger-
liche Klasse hat oft genug ihre politschen Vertreter preisgegeben"31. 
Die einzige Gegenkraft, die die Entwicklung zum Faschismus auf-
halten könne, sei die organisierte Arbeiterbewegung, die freilich 
ohnmächtig sei, wenn sie ihre Spaltung nicht überwinde. 

28 1. c„ S. 467. 
29 cf. 1. c., S. 263 ff. 
30 Gegen den Strom, 1929, 16, S. 4; cf. auch: Gegen den Strom, 1930, 

S. 264 f. 
31 Gegen den Strom, 1931, S. 100 f. 
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Die geschichtliche Entwicklung der Endphase der Republik hat 
diese Prognosen nicht falsifiziert. In der Analyse dieser Entwicklung 
bestimmt Thalheimer die zweite Brüning-Regierung als „Platzhal-
terin für die .nationale Regierung' der Hugenberg-Hitler", die Regie-
rung Papen als Kabinett der „unmittelbaren Vorbereitung des fa-
schistischen Staatsstreichs", das mit dem Preußen-Staatsstreich das 
Ende der Weimarer Demokratie besiegelt82. Tritt danach auch der 
„Konflikt zwischen den beiden Gruppen der Reaktion", der „junker-
Iich-monarchistische[n] u n d . . . [der] faschistische[n]" — die dort 
noch zusammen gehandelt haben — zutage, so kann doch nach Auf-
fassung Thalheimers dieser Endkampf der antirepublikanischen 
Kräfte — trotz des Rückschlages, den die NSDAP bei den Reichstags-
wahlen ain 6. November 1932 erleidet — nur noch dem Faschismus 
die Bahn freimachenss. Die Bildung der Regierung Schleicher näm-
lich, erkauft durch die „Lockerheit, ja Gegensätzlichkeit" ihrer parla-
mentarischen und außerparlamentarischen Basis, verkörpere einen 
weiteren „Fortschritt in der Verselbständigung der Exekutivgewalt" 
und „vereinfach[e] gegebenenfalls [seil.: beim Ausbleiben der Gegen-
wehr der Arbeiterschaft] eine . . . .Verständigung' zwischen Exeku-
tivgewalt und faschistischer Partei, die die Grundlagen zur faschisti-
schen Diktatur legt"34. Die Ereignisse des 30. Januar 1933 und der 
Folgezeit kommen für Thalheimer somit nicht überraschend; auch 
seine Prognose der Entwicklung der etablierten Diktatur, die er un-
mittelbar nach der „Machtergreifung" formuliert, sollte sich als rich-
tig erweisen: „Es wäre . . . verfehlt, wenn die Arbeiter sich darauf 
verließen, daß die faschistische Diktatur infolge der wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten, mit denen sie zu tun hat, von selbst abwirtschaften 
werde"35. Gegen die damals vor allem in der SPD verbreitete Auf-
fassung, es komme nun auf die Erhaltung der Arbeiterorganisatio-
nen, die immerhin noch möglich sei, alles an und es werde in Deutsch-
land „schon nicht so schlimm kommen wie in Italien", wendet er sich 
daher besonders scharf: „ . . . hier wird der Vernichtungsfeldzug noch 
viel,gründlicher' und schneller vor sich gehen müssen, infolgedessen 
wird der Terror blutiger, werden die Opfer größer als in Italien sein. 
In einem Industrieland wie Deutschland kann sich der Faschismus 
nur an der Macht halten, wenn er ganze Arbeit macht"36. 

IV 

An dem Verdienst Thalheimers, die weitaus zutreffendsten zeitge-
nössischen Darstellungen der Perspektiven der deutschen innenpoli-
tischen Entwicklung zumindest seit der großen Koalition erarbeitet 
zu haben, kann auch dann nicht begründet gezweifelt werden, wenn 
man etwa weiß, daß Thalheimer zur Zeit des Sturzes der Hermann-
Müller-Regierung vermutete, der faschistische Staatsstreich werde in 

32 1. c., S. 258; Gegen den Strom, 1932, S. 131,179, 203 ff. 
33 cf. 1. c., S. 203, 251, 275 ff. 
34 1. c.,S. 300. 
35 Gegen den Strom, 1933, S. 25. 
36 1. c.,S.37. 
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„vielleicht Jahresfrist" erfolgen87, oder daß seine ökonomischen 
Prognosen denjenigen einiger nicht-marxistischer Wissenschaftler je-
denfalls in der Zeit des Ausbruchs der Weltwirtschaftskrise durchaus 
unterlegen waren. Gleichwohl ist sein theoretisches Modell des Fa-
schisierungsprozesses zu kritisieren. Die entscheidenden Momente 
der Faschismustheorie Thalheimers sind die — innerhalb der parla-
mentarisch-demokratisch organisierten hochkapitalistischen Gesell-
schaft — antagonistisch einander konfrontierten beiden großen Klas-
sen, deren politische Macht in der Faschisierungsperiode mit den 
ihrerseits sozioökonomisch vermittelten Variationen des politischen 
Gewichts und der politischen Tendenz der unteren und mittleren 
bürgerlichen Schichten sich modifiziert, deren „Gesamtverhältnis" 
aber generell gekennzeichnet ist durch das Noch-nicht-Fähigsein der 
Arbeiterschaft und des Nicht-mehr-Fähigseins des Großbürgertums 
zu dauernder politischer Herrschaft. In diesem Modell politisch-ge-
sellschaftlicher Entwicklung sind der die Klassen konstituierende so-
zioökonomische Antagonismus sowie die Trennung der Bereiche von 
ökonomischer Reproduktion und öffentlicher Herrschaft, als die bür-
gerliche Gesellschaft durchgängig charakterisierende Momente, im 
Prinzip konstant gesetzt; als variabel gelten politische Dispositionen 
der gesellschaftlichen Klassen und Schichten, die zugleich mit einem 
„Gesamtverhältnis der Klassen" variieren und — diskontinuierlich— 
Veränderungen der besonderen Struktur und der besonderen Funk-
tion der Organisation öffentlicher Gewalten setzen. Dieses Modell 
muß solange formal bleiben, als jene Konstanten bloße Struktur-
merkmale bleiben, deren konstitutiver Charakter lediglich behauptet 
wird und die mit den variierenden Größen des Modells nicht theore-
tisch zwingend vermittelt sind; es muß darüber hinaus auch wegen 
seiner Isolierung vom weltgesellschaftlichen Zusammenhang des nie-
dergehenden Imperialismus abstrakt genannt werden. Im Unter-
schied hierzu war die Marxsche Bonapartismusanalyse, det Thalhei-
mer die Begriffe seines Systems entnahm, nicht mit diesem Anspruch 
verbunden gewesen, ein theoretisches Modell gesamtgesellschaftlicher 
Entwicklung für bestimmte typische Stadien der bürgerlichen Gesell-
schaft zu formulieren; ihrer Vorläufigkeit, die in der Beschränkung 
auf die Explikation politischer Entwicklung mit primär politischen 
Kategorien lag — eine Beschränkung, die Engels ausdrücklich als 
„Fehlerquelle" dieser Arbeiten bezeichnet hat38 — war Marx sich so 
sehr bewußt, daß er seine Argumentation im Verlauf der Nieder-
schrift von „Die Klassenkämpfe in Frankreich" aufgrund der Ergeb-
nisse der Anfang 1850 erarbeiteten Konjunkturanalysen wesentlich 
modifizierte39; zweifellos hat er seine Analyse nicht als Theorie des 
gesamtgesellschaftlichen Strukturwandels dieser Zeit verstanden. 

37 cf. hierzu die Wiedergabe eines Rundschreibens in: Gegen den 
Strom, 1930, S. 285. 

38 cf. Friedrich Engels, Einleitung zu „Die Klassenkämpfe in Frank-
reich", Ausgabe von 1895. In: Marx, Politische Schriften, Zweiter Band, 
1. c., S. 1070 ff., hier: S. 1071. 

39 cf. 1. c., S. 1072. 
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Thalheimer aber hypostasiert den gesellschaftlich gesetzten Zusam-
menhang der politischen Kategorien, mit denen Marx hier arbeitet, 
und überträgt ihn, durch Analogieschlüsse vermittelt, auf die Faschi-
sierungsprozesSe der spätbürgerlichen Gesellschaft; ein Verfahren, 
das dem Marxschen gesellschaftstheoretischen Ansatz durchaus zu-
widerläuft. Marx hat bekanntlich für die „wissenschaftlich richtige 
Methode" gehalten, von den einfachen Kategorien der gesellschaft-
lichen Reproduktion, „wie Arbeit, Teilung der Arbeit, Bedürfnis, 
Tauschwert, aufzusteigen bis zum Staat.. ."4 0 . Die Verabsolutierung 
politischer Funktionen der Klassen zu Gesetzmäßigkeiten etwa fiele 
unter den Begriff der Abstraktion besonderer Bestimmungen, deren 
„Zusammenfassung" vielmehr in der gedanklichen Reproduktion der 
gesellschaftlichen Totalität zu leisten wäre: die „Klassen sind . . . ein 
leeres Wort, wenn ich die Elemente nicht kenne, auf denen sie be-
ruhen, z. B. Lohnarbeit, Kapital. . . Austausch, Teilung der Arbeit, 
. . . Wert"41. Wenngleich nicht daran zu zweifeln ist, daß Thalheimers 
Theorie des Faschisierungsprozesses in genauer Kenntnis dieser Ka-
tegorien erarbeitet ist, so ist doch ebenso wenig daran zu zweifeln, 
daß sie seinem Entwicklungsmodell äußerlich bleiben. Das erhellt 
z. B. nicht nur aus der grundsätzlichen Identifizierung verschiedener 
sozioökonomischer Situationen zu Ausgangspositionen eines Faschi-
sierungsprozesses oder aus der Tatsache, daß in seiner Theorie die 
Weltwirtschaftskrise keinen theoretisch legitimierten Ort hat. Es 
wird besonders deutlich daran, daß die beiden entscheidenden Kate-
gorien seiner Theorie, das „Noch-nicht-Fähigsein" der Arbeiterschaft 
und das „Nicht-mehr-Fähigsein" des Großbürgertums zu politischer 
Herrschaft, nicht theoretisch aus einer spezifischen Gestalt des ge-
samtgesellschaftlichen Reproduktionsprozesses hergeleitet werden 
und daher lediglich einer empirischen ex post facto-Bestimmung 
unterliegen können. 

40 Marx, Einleitung zu einer Kritik der politischen Ökonomie. In: 
Marx, ökonomische Schriften, Dritter Band, hrsg. v. Hans-Joachim Lieber 
und Benedikt Kautsky (Werke, Schriften, Briefe, Bd. VI), Darmstadt 1964, 
S. 793 ff., hier: S. 819. 

41 1. c., S. 818. 
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